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Bitte beachten!  
 
Das Gemeindeamt Haigermoos 
ist an folgenden Tagen ge-
schlossen: 
 
Karfreitag,  7. April  
 
Dienstag, 25. April 
wegen Fortbildung  
 

Amtliche Mitteilung an alle Haushalte der Gemeinde Haigermoos (GZ. 015-2) 
Ausgabe 2/2023 vom 3. April 2023  

     

   1.  Stöllberger Alexandra – Auszeichnung mit Garten-Trophy-2022   
   2.  Stocksport UEV Haigermoos – Erfolg  
   3.  Landes-Jagdverband – „Auf der Ökopirsch“  
   4.  OÖ Schulkostenbeihilfe  
   5.  Bade-Lift für pflegebedürftige Personen 
   6.  Information zur OÖ Familienkarte  
   7.  Geflügelpest in Oberösterreich 
   8.  Information über die Gemeinderatssitzung vom 02.03.2023 
   9.   BAV-Info zum „Gelben Sack“ – Warum keine „Gelbe Tonne“?   

  10.  Wartungsarbeiten am Gasleitungsnetz  
  11.  OÖ Wohn- u. Energiekosten-Bonus Beantragung bis 30. Juni möglich   
  12.  Kombinationsimpfung Masern – Mumps – Röteln   
  13.  Ehejubiläen     

   Anhang:  Firma Tiefenthaler-Schichtle  (gebührenpflichtig)   

            Ärzteplan 2. Quartal 2023   

                                         

     

Gemeindenachrichten 



 

 
 
 

1. Stöllberger Alexandra – Auszeichnung mit Garten-Trophy-2022 
 

Bei der „Gartenland-Tour“ wurden 
am 28.02.2023 im Veranstaltungs-
saal Braunau die Preisträger der 

Garten-Trophy-2022 
gekürt.  Veranstaltet wird die 
Gartenland-Tour vom Gartenland 
OÖ und der Landwirtschafts-
kammer OÖ, sie findet im Drei-
jahresrhythmus statt.  
In der Kategorie „Der schönste 
Gemüsegarten“ wurde Alexandra 
Stöllberger (Weyer) ausgezeich-
net und freute sich über ihren 
Scheck der OÖ Gärtner, eine 
Plakette und einen bunten 
Blumenstrauß. 
   
Landwirtschaftskammer OÖ  
         
Bezirksbauernkammer Braunau  

 
 

2. Stocksport UEV Haigermoos – Erfolg  
 
Die Haigermooser 

Stocksportlerin Nicole 

Hofer hat am 29. 

Januar bei der 

österreichischen 

Meisterschaft im 

Zielbewerb-U16 in 

Marchtrenk den 

hervorragenden 

dritten Platz von 16 

angetretenen 

Personen belegt.  

Herzlichen 

Glückwunsch!  

   
 

3. Landes-Jagdverband – „Auf der Ökopirsch“  
 

Insbesondere in den letzten Wochen reichte ein Blick aus dem Fenster, um das Ausmaß der 
Wetter-Dramatik zu erkennen: So wenig Schnee wie in den heurigen Weihnachtsferien hat es seit 
1961 in Österreich noch nie gegeben. Durchschnittlich waren nur 35 Prozent der Fläche 
Österreichs mit Schnee bedeckt, bilanziert die Abteilung Klima-Folgen-Forschung der Geosphäre 
Austria. Der Grund ist laut Experten eine Kombination aus natürlicher Schwankung und 
langfristiger Klimaerwärmung.   
 

Über 3,3 Milliarden Menschen leben heute weltweit an Orten, die durch die Klimakrise stark 
bedroht sind. Und leiden – gleichsam mit der Natur – unter den Auswirkungen der immer weiter 
steigenden Temperaturen. Die biologische Vielfalt und die Leistungen von Ökosystemen wie 
Nahrung oder sauberes Wasser sind aber für das Überleben der Menschheit essenziell.   
 
 
 

Fotorechte: Gartenland OÖ /LK OÖ 

 

Die Gemeinde Haigermoos gratuliert ebenfalls sehr 

herzlich zu diesem wunderbaren Anlass.  



 
 
 
 

Umso wichtiger ist daher die Rolle der Jägerinnen und Jäger als Hüter der Biodiversität. Denn 
eines ist klar: Klimaschutz geht nicht ohne Naturschutz. Intakte Ökosysteme können CO2 – 
Hauptursache der menschengemachten Klimakrise – speichern. Zusätzlich dienen sie als „Natur-
Klimaanlage“ in einer immer heißeren Welt. Aber defacto werden intakte Ökosysteme immer 
weniger. Bis zum nächsten Jahr werden schätzungsweise 276 Millionen Menschen deshalb 
international auf humanitäre Unterstützung angewiesen sein. 
 

Und der Zustand der Pflanzen- und Tierwelt hat sich in der jüngeren Vergangenheit stark ver-
schlechtert. Denn verseuchte Gewässer, gerodete Wälder oder die stetige Verbauung von Natur 
drängen viele Tier- und Pflanzenarten immer weiter zurück.  
 

Doch das Bewusstsein alleine reicht nicht – es braucht Taten. Es braucht Menschen, die die Basis 
für eine optimale Nutzung des Waldes für Pflanzen, Mensch und Tier schaffen. Und hier kommen 
Oberösterreichs Jägerinnen und Jäger ins Spiel. Denn die Frauen und Männer in lodengrün 
sorgen entscheidend dafür, dass etwa eine Verjüngung der Wälder möglich ist.  
 

„In einer noch nie dagewesenen Krisensituation wie der Klimakrise braucht der Wald die Unter-
stützung durch die Jagd noch stärker als früher“, ist Oberösterreichs Landesjägermeister Herbert 
Sieghartsleitner überzeugt. Den heimischen Jägerinnen und Jägern sei es ein Anliegen, die Natur 
stark zu machen. Sieghartsleitner: „Damit sie uns gegen die Klimakrise hilft. Wir sorgen mit 
unserer Arbeit für eine Ausgewogenheit in der Natur. Und schaffen so die Grundlage für einen 
gesunden Lebensraum.“ So würde ohne Jäger gerade der Schalenwildbestand stark steigen – 
zum klaren Nachteil empfindlicher Baumarten. Sieghartsleitner „Ohne Zweifel müssen alle 
mithelfen, dass ein artenreicher Mischwald aufkommen kann. Die Jägerinnen und Jäger tragen 
ihren Anteil dazu bei.“   
                                          OÖ Landes-Jagdverband  

 
4. OÖ Schulkostenbeihilfe  
 

Familien können beim Land Oberösterreich eine „Schulkostenbeihilfe“ beantragen. Dafür hat die 

OÖ Landesregierung einmalig 5 Mio. Euro bereitgestellt. Ziel der Förderung ist, einkommens-

schwache Familien durch einen Beitrag zu den Kosten, die im Zusammenhang mit dem Schul-

besuch eines Kindes im Pflichtschulalter anfallen, finanziell zu unterstützen.  
 

Förderkriterien: 

• Für Schüler*innen, die im Schuljahr 2022/23 der Schulpflicht unterliegen und eine Schule 

besuchen 

• Hauptwohnsitz in OÖ 

• Förderung wird als nichtrückzahlbarer Einmalzuschuss unter Berücksichtigung der 

sozialen Ausgewogenheit (Einkommensobergrenzen) gewährt 

• Förderhöhe beträgt 150 Euro pro Schüler*in im Schuljahr 2022/23 

• Antrag ist bis spätestens 31.7.2023 zu stellen 
 

Weitere Informationen und das Online-Antragsformular sind unter www.familienkarte.at verfügbar.   
 

Sollte keine Möglichkeit zu einer Online-Beantragung bestehen, unterstützt das Gemeindeamt  

gerne bzw. wird auf Anfrage gerne ein Papierformular zusenden.  

 
 

5.  Bade-Lift für pflegebedürftige Personen 
 
Familie Hanelore und Georg Huber hat der Gemeinde Haigermoos dankenswerterweise 
einen Badelift (Badewannenlift) zur Verfügung gestellt. Dieser Pflegebehelf wird – wie auch 
die Pflegebetten – im Gemeindeamt aufbewahrt und bei Bedarf an pflegebedürftige Personen 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Anfragen nehmen die Gemeindebediensteten gerne entgegen.  
 
 
 

http://www.familienkarte.at/


 
 
 
 

6. Information zur OÖ Familienkarte  
 
Familien, die zumindest für ein Kind Familienbeihilfe beziehen und ihren ordentlichen Wohnsitz in 
Oberösterreich haben, erhalten auf Antrag kostenlos die OÖ Familienkarte. 
 

Im Sinne einer wirkungsorientierten Verwaltung wird beim Amt der Oö. Landesregierung die 
digitale Verfahrensabwicklung forciert. Dementsprechend werden Antragsformulare primär online 
zur Verfügung gestellt.   
 

Den Vorgaben entsprechend wurde auch das Formular zur Beantragung der OÖ Familienkarte 
überarbeitet und steht ab sofort zur Verfügung. Wir ersuchen, vorrangig das Online-Formular zu 
nutzen. Nur in Ausnahmefällen, wenn keine Online-Beantragung möglich ist, ist das Papier-
Formular zu verwenden.  
 
Das Online-Antragsformular finden Sie unter Google mit Eingabe der Suchwörter: 
Familienkarte OÖ online beantragen  
Die Eingabe bzw. Erfassung Ihrer Daten erfolgt in mehreren Schritten.  
 
Voraussetzungen für den Erhalt der OÖ Familienkarte: 

• Hauptwohnsitz in Oberösterreich 

• Bezug der Familienbeihilfe für das Kind/die Kinder 

• Besuchsrecht bei Obsorge berechtigten getrenntlebenden Elternteilen 

• Ausländische StaatsbürgerInnen (ausgenommen BürgerInnen eines Mitgliedstaates der 
EU): rechtmäßiger Aufenthalt in Österreich und Bezug der Familienbeihilfe 

 
Erforderliche Nachweise für die Beantragung der OÖ Familienkarte: 

• Bestätigung über den Bezug der Familienbeihilfe 

• eventuell Haushaltsbestätigung der Wohnsitzgemeinde  

• gemeinsamer Hauptwohnsitz der Eltern oder   

• bei obsorgeberechtigten Elternteilen, die getrennt von ihrem Kind (ihren Kindern) leben, 
die Scheidungsurkunde oder Unterhaltsvereinbarung, in welcher das Besuchsrecht 
geregelt ist  

• bei ausländischen StaatsbürgerInnen (ausgenommen BürgerInnen eines Mitgliedstaates 
der EU) der rechtmäßige Aufenthalt in Österreich (Aufenthaltstitel, Dokumentation über 
den Aufenthalt in Österreich etc.) sowie der Bezug der Familienbeihilfe (Anm: 
AsylwerberInnen haben keinen Anspruch auf die Ausstellung einer OÖ Familienkarte). 

 

NEU:  Digitale OÖ Familienkarte 

Die digitale OÖ Familienkarte ist ebenso Teil der Digitalisierungsstrategie des Landes Oberöster-

reich. Die digitale Karte kann sehr einfach in der Familienkarte APP (App Store bzw. Google Play 

Store) aktiviert werden.  

Durch die Online-Nutzung der Karte können u. a. erhebliche Verwaltungs-, Produktions-, Papier- 

und Portokosten eingespart werden. Damit trägt die Nutzung der digitalen Karte auch 

maßgeblich zum Umweltschutz bei. Deshalb soll künftig die OÖ Familienkarte vorrangig digital 

genutzt werden. Die zusätzliche Ausstellung der Plastikkarte ist weiterhin möglich, dies 

muss im Onlineantrag explizit angeführt werden.  

 
 

7. Geflügelpest in Oberösterreich 
 
Das gesamte Bundesland Oberösterreich gilt als Gebiet mit stark erhöhtem Geflügelpest-
Risiko. Daher gelten auch im Bezirk Braunau weiterhin die in solchen Gebieten einzuhaltenden 
Gebote und Verbote, welche auf der Homepage der Gemeinde ersichtlich sind.  
 
 
 
 
 

https://apps.apple.com/de/app/familienkarte-app/id1574181603
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xortexebusinessgmbh.familienkarteapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xortexebusinessgmbh.familienkarteapp


 
 
 

8. Information über die Gemeinderatssitzung vom 02.03.2023 
 
Der Bericht des Obmannes des Ausschusses für Bau- und Straßenbauangelegenheiten und 
örtliche Raumplanung über die Sitzung am 31. Jänner 2023 wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen.   
Die Berichte des Obmannes des Prüfungsausschusses über die am 13. Februar 2023 
durchgeführten Sitzungen wurden zustimmend zur Kenntnis genommen.  
Der Rechnungsabschluss 2022 wurde wie folgt festgesetzt:  
 
Operative Gebarung  

Einnahmen ………………………    € 1.395.766,01 

Ausgaben ………………………   € 1.405.977,30 

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit   - €     10.211,29  

 

Investive Gebarung (Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen) 
 

- Volksschule – Spielgeräte für Spielplatz (Erweiterung) 

gespendet von Organisationen, Vereine, Privaten, etc.  €     6.213,28 

- Volksschule – Erweiterungsbau (Einbau einer Zusatzklasse) € 115.404,12 

- Volksschule – Absturzsicherung Außengelände   €     3.995,00 

- Volksschule – Digitalisierung des Erweiterungsbaues  €   12.927,00 

- Gemeindestraßensanierungen     €   62.381,20 

- ABA Haigermoos (Abwasserkanal)     €     9.580,97 

 
Die Tarifordnung für die Kinderbetreuungseinrichtung Haigermoos wurde ab 01.04.2023 in § 11 
Abs. 2 wie folgt geändert: Für die Begleitpersonen beim Kindergartentransport wird ein monat-
licher Kostenbeitrag in der Höhe von € 25,00 vorgeschrieben (bisher € 20,00).  
 
Ein Kassenkreditvertrag mit einem Höchstrahmen von € 477.800,00 wurde bei der Raiffeisenbank 
Oberes Innviertel, Bankstelle St. Pantaleon abgeschlossen. Dieser Kassenkredit wird lediglich als 
Überziehungsrahmen genutzt und ist bis zum 31.12.2023 abzudecken. Der Kredit ist an den          
3-Monats-Satz-Euribor + 0,75 %-Punkte gebunden (Zinssatz derzeit: 3,433 %).    
 
Voranschlag 2023: Bis zum 30.09.2023 dürfen nur 85 % von den Voranschlagsbeträgen 
ausgeschöpft werden, erst ab 01.10. des Jahres sind dann die restlichen Voranschlagsbeträge 
verfügbar.  
 
Die bereits vorgeprüfte Satzung des künftigen Bauhofverbandes H.O.T. (Haigermoos-
Ostermiething-Tarsdorf, Standort Döstling) wurde unverändert angenommen.  
 
Ein Grundsatzbeschluss zur Änderung Nr. 5 des örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 2 sowie zur 
Änderung Nr. 13 des Flächenwidmungsplanes Nr. 5 wurde wie folgt gefasst: 
  
Grundstück Nr. 2005 im Ausmaß von 10.496 m² von WF in Grünlandfunktion  
Grundstück Nr. 2012 im Ausmaß von 4.305 m² von Grünland in WF, Weilhartstraße  
 
Folgende Petition wird an den Präsidenten des Nationalrates vorgebracht:  
Die Petition fordert  
 

• die Evaluierung des aktuellen Rechtsrahmens betreffend die Durchführung eines 
grenzüberschreitenden Notarztdienstes zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland 

• Abschluss eines Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über die Durchführung eines grenzüberschreitenden Notarztdienstes, das sich 
am erwähnten Abkommen BGBl. III 213/2016 orientieren soll, sowie Novellierung ebenjener 
im Sinne eines reibungslosen grenzüberschreitenden Notarztdienstes   

 

 



 

 

• Berücksichtigung der Notwendigkeiten, die sich aus einer grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit im Bereich Rettungswesen ergeben, im Ärztegesetz 1998. 

 
Ein Grundsatzbeschluss zur Einführung von Straßennamen wurde gefasst. Die Postleitzahl soll 
für das ganze Gemeindegebiet von Haigermoos nach Einführung der Straßennamen auf 5124 
abgeändert werden.  
 
 

9. BAV-Info zum „Gelben Sack“ – Warum keine „Gelbe Tonne“?  
 

Der Bezirksabfallverband Braunau hat einstimmig beschlossen ab Jänner 2023 für die 
Sammlung der Verpackungskunststoffe und Metallverpackungen neben der Sammlung in 
den Altstoffsammelzentren eine Sammlung beim Haushalt anzubieten.   
 
Die Kosten für die Sammlung und Verwertung dieser Leichtverpackungen (Kunststoffe 
und Metalle) werden über die Verpackungsverordnung finanziert. Jeder Bürger bezahlt 
bereits beim Einkauf für die Entsorgung der Verpackungen. Für die Abwicklung (Lizenzie-
rung, Sammlung und Verwertung) hat das Bundesministerium folgenden Firmen eine 
Genehmigung erteilt:  
 

Altstoffrecycling Austria AG (ARA AG), Reclay Systems GmbH,  
Interseroh Austria GmbH, European Recycling Plattform 
 

Für den Bezirk Braunau ist als Ausschreibungsführer die Altstoffrecycling Austria AG 
(ARA AG) zuständig. Da die Finanzierung der Sammlung und Verwertung der 
Verpackungsabfälle von den genannten Firmen erfolgt, legen diese auch das 
Sammelsystem fest.   
 

Die ARA AG hat sich aus Kostengründen für die Einführung des „Gelben Sackes“ 
entschieden. Die Abholung des Gelben Sackes kann effizienter durchgeführt 
werden als die Entleerung von Gelben Tonnen. Auch besteht ein großer Verwal-
tungsaufwand für die Ausgabe und laufende Instandhaltung der Tonnen. Dazu 
kommt, dass in der Tonne das Volumen begrenzt ist, Säcke können jedoch mehre 
hinausgestellt werden.  
 

Die Einführung eines Mischsystems (Gelber Sack oder Gelbe Tonne) ist daher aus den 
genannten Gründen nicht möglich.  
 

Die Abholung erfolgt in einem Vier-Wochen-Rhythmus. Die Säcke sind bitte am Vortag bereitzu-

stellen, und zwar beim üblichen Entleerungsplatz der Altpapiertonne. Die Bereitstellung mehrerer 

Säcke ist möglich, die Abholung erfolgt durch die Firma Neuhauser. Die Säcke müssen gut 

sichtbar, jedoch vor Windverwehungen geschützt sein. 

Das Motto lautet: „Mach‘s kleiner, warat feiner“:  Luft aus den leeren Flaschen herausdrücken, 

das spart Platz im Sack und auch in den Containern! Verpackungen müssen restentleert sein, das 

heißt: Auslöffeln, austrinken und aufessen! Materialien, die sich leicht trennen lassen, sollten 

voneinander gelöst werden, z. B. Joghurtdeckel von Becher, etc.   
 

 

10. Wartungsarbeiten am Gasleitungsnetz  
 
Die Netz Oberösterreich GmbH, der Strom- und Gasnetzbetreiber der Energie AG, ist auch 
für die regelmäßige Kontrolle der Netzinfrastruktur verantwortlich. Die Spezialisten des 
Unternehmens führen in den kommenden Wochen die routinemäßig anstehenden Wartun-
gen des Leitungsnetzes in der Gemeinde durch.   
 
 
 
 



 
 
 
Entsprechend den geltenden Vorschriften und Richtlinien ist jedes gasnetzbetreibende Unter-
nehmen in Österreich verpflichtet, die unterirdisch verlegten Leitungen sowie die Zuleitungen zu 
Gebäuden auf Privatgrundstücken zu überprüfen. Diese Prüfung erfolgt durch eine Begehung mit 
einem Gasspürgerät. Mit hochempfindlichen Messsonden können geringste Gas-Konzentrationen 
gemessen und somit auch kleinste Undichtheiten an den Leitungen festgestellt werden.  
 
Wir bitten um Verständnis, dass es im Zuge der Überprüfung auch notwendig werden kann, 
Privatgrundstücke zu betreten. Dies ist vor allem im Bereich von Gebäudezuleitungen der Fall. 
Die damit beauftragten Spezialisten der Netz Oberösterreich weisen sich auf Verlangen selbstver-
ständlich aus.  
 
Bitte beachten Sie:  

• Im Zuge der Kontrollen besteht keine Notwendigkeit, Gebäude zu betreten.  
• Sie müssen keinerlei Unterschriften oder Geldzahlungen leisten!  
• Für Wartungen der Gasleitungen im Haus ist der Eigentümer verantwortlich.   
 

Die Netz Oberösterreich sorgt seit mehr als 50 Jahren für den sicheren Betrieb des mittlerweile 
fast 5.300 Kilometer langen Gasleitungsnetzes. Das Leitungsnetz ist eine wertvolle Infrastruktur. 
Es hat in der Vergangenheit zuverlässig Erdgas in Haushalte und Betriebe transportiert. Es wird 
in Zukunft ebenso zuverlässig für eine Wärmeversorgung ohne CO2 sorgen und grüne Gase wie 
Biogas, synthetisches Methan oder Wasserstoff transportieren.  
 
Wir bitten um Verständnis für allfällige Beeinträchtigungen während der erforderlichen Wartungs-
arbeiten. Weitere Informationen: www.netzooe.at/erdgas   
 

 

11. OÖ Wohn- u. Energiekosten-Bonus Beantragung bis 30. Juni möglich   

Um private Haushalte bei der Bewältigung steigender Wohn- und Energiekosten 

zu unterstützen, gibt es jetzt zusätzlich den neuen OÖ Wohn- und Energiekosten-

Bonus für das Jahr 2023.  

Dieser kann einmalig bis spätestens 30. Juni 2023 online beantragt werden.   

www.ooe.gv.at/energiekostenbonus   

Der Hauptwohnsitz muss bereits vor dem 2. März 2023 in Oberösterreich aufscheinen. Bei 

einem Ein-Personen-Haushalt darf das Jahresbruttoeinkommen nicht mehr als 27.000 Euro 

betragen (auf Basis 2022). Der Bonus beträgt je nach Familiengröße zwischen 200 Euro und 

400 Euro.  

Bei mehreren Personen im Haushalt darf das Einkommen nicht mehr als 65.000 Euro brutto (im 

Jahr 2022) betragen. Genaue Informationen finden Sie im Internet. Sollten Sie über kein Internet 

verfügen, kann Ihnen das Gemeindeamt bei der Antragstellung behilflich sein.  

Service-Hotline:  050 4250 4250  

 
12. Kombinationsimpfung Masern – Mumps – Röteln  
 
Aktuell verzeichnet Österreich eine besorgniserregende Fallhäufung von Masern-Erkrankungen. 

Seit Beginn des Jahres 2023 sind bereits mehr als 30 Masernfälle gemeldet worden. Da pan-

demiebedingt die Impfungsrate rückläufig ist, ist es gerade jetzt besonders wichtig, dass be-

stehende Impflücken ehestmöglich geschlossen werden. Masern, Mumps und Röteln werden aber 

vielfach als „einfache Kinderkrankheiten“ unterschätzt. Jedoch können die Krankheitsfolgen von 

Masern schwerwiegend sein!  Bei 20 von 100  Fällen  von  Masern  treten  Komplikationen  wie  

 

 

http://www.ooe.gv.at/energiekostenbonus


 

 

Bronchitis, Mittelohr- oder Lungenentzündung auf. Selten kann Jahre später auch ein Dauer-

schaden auftreten. Wir bitten Sie daher, bei fehlender Immunität mit dem  Kombinationsimpfstoff 

Masern-Mumps-Röteln die Impfung kostenfrei nachzuholen.  

Jeweils montags, dienstags und donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 

Uhr kann nach vorheriger telefonischer Vereinbarung bei der BH Braunau, Tel. 07722 / 803 -

60452 oder -60453 die Impfung erfolgen.  

 

13. Ehejubiläen 

 
Linke Seite:  

Erich und Johanna Pusan 
aus Hehermoos feierten  
am 06.01. 
Goldene Hochzeit.  

 
Rechte Seite:  

Franz und Maria Renzl 
aus Weyer feierten am  
21.02. bereits ihr 60jähriges  
Hochzeitsjubiläum.  

 
 

 
 
Bürgermeister Hans Schwankner beglückwünschte alle Ehejubilare und überreichte die 

Geschenkkörbe der Gemeinde Haigermoos. 
 

Frohe Oster-Feiertage 
wünschen Ihnen die Bediensteten 

des Gemeindeamtes Haigermoos und 
 
           Bürgermeister  

 
 
 

       Hans Schwankner   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildquelle: Pusan 

 

Bildquelle: Gemeinde Haigermoos  

 



 
 
Veranstaltungsvorschau  

12.04.2023 

Stammtisch für 
betreuende und pflegende 
Angehörige 
Gesunde Gemeinde 

Gasthaus Steinerwirt in 
Revier – Heimhausen 7 
5142 Eggelsberg 

19.30 Uhr  
Kooperations-
veranstaltung 

18.04.2023 
Jahreshauptversammlung 
Tourismusverein  

Gasthaus Spick 19.00 Uhr  

07.05.2023 
Florianifeier Freiwillige 
Feuerwehr Haigermoos 

Pfarrkirche 9.30 Uhr  

10.05.2023 

Stammtisch für 
betreuende und pflegende 
Angehörige 
Gesunde Gemeinde 

Gasthaus Steinerwirt in 
Revier – Heimhausen 7 
5142 Eggelsberg 

19.30 Uhr  
Kooperations-
veranstaltung 

18.05.2023 

Mediation + Beratung 
www.hofkonflikt.at  
www.interaktion.at 
Bürgerservice Haigermoos 
 

Sozialraum im 
Gemeindeamt  
Haigermoos 
1. Stock  
ab 13.30 Uhr – nur mit 
Terminvereinbarung 

Tel. 0664 / 7342 0080 
Paischer Reinhard  
Tel. 0664 / 4263 690 
Pendelin Kerstin 
Tel. 0650 / 5274 100 
Seidl Elfriede  

29.05.2023 
Pfingst-Frühschoppen 
Musikkapelle  
St. Pantaleon-Haigermoos  

Mittelschule  
St. Pantaleon  

ab 10.00 Uhr  

02.06.2023 
Schulfest 
Volksschule Haigermoos 

Turnhalle / GDZ 
nachmittags, 
Information folgt  

10.06.2023 Erstkommunion Pfarrkirche Haigermoos 9.45 Uhr  

15.06.2023  
eventuell 
Verlegung 

Sitzung 
des Gemeinderates 

Sitzungsraum im GDZ    
1. Stock 

19.30 Uhr 

 

Werbeeinschaltung  (gebührenpflichtig) 

 

http://www.hofkonflikt.at/


 
 
 

ÄRZTEDIENST an Wochentagen (13:00 bis 19:00 Uhr ) 2. Quartal 2023    Änderungen vorbehalten!  

 

April                        Mai   
Sa 01. 04. ---- Mo 01. 05. ---- Staatsfeiertag 
So 02. 04. ---- Di 02. 05. Dr. Midani 
Mo 03. 04. Dr. Bellinghausen Mi 03. 05. Dr. Leitner 
Di 04. 04. Dr. Midani Do 04. 05. Dr. Bellinghausen 
Mi 05. 04. Dr. Antwi Fr 05. 05. Dr. Leitner 
Do 06. 04. Dr. Midani Sa 06. 05. ---- 
Fr 07. 04. Dr. Antwi So 07. 05. ---- 
Sa 08. 04. ---- Mo 08. 05. Dr. Antwi 
So 09. 04. ---- Ostersonntag Di 09. 05. Dr. Midani 
Mo 10. 04. ---- Ostermontag Mi 10. 05. Dr. Leitner 
Di 11. 04. Dr. Leitner  Do 11. 05. Dr. Bellinghausen 
Mi 12. 04. Dr. Leitner  Fr 12. 05. Dr. Antwi 
Do 13. 04. Dr. Bellinghausen Sa 13. 05. ---- 
Fr 14. 04. Dr. Midani So 14. 05. ---- 
Sa 15. 04. ---- Mo 15. 05. Dr. Antwi 
So 16. 04. ---- Di 16. 05. Dr. Midani 
Mo 17. 04. Dr. Antwi Mi 17. 05. Dr. Leitner 
Di 18. 04. Dr. Bellinghausen Do 18. 05. ----Christi Himmelfahrt 
Mi 19. 04. Dr. Leitner  Fr 19. 05. Dr. Midani 
Do 20. 04. Dr. Bellinghausen Sa 20. 05. ---- 
Fr 21. 04. Dr. Leitner  So 21. 05. ---- 
Sa 22. 04. ---- Mo 22. 05. Dr. Antwi 
So 23. 04. ---- Di 23. 05. Dr. Midani 
Mo 24. 04. Dr. Antwi Mi 24. 05. Dr. Leitner 
Di 25. 04. Dr. Antwi Do 25. 05. Dr. Bellinghausen 
Mi 26. 04. Dr. Leitner  Fr 26. 05. Dr. Antwi 
Do 27. 04. Dr. Bellinghausen Sa 27. 05. ---- 
Fr 28. 04. Dr. Bellinghausen So 28. 05. ---- Pfingstsonntag 
Sa 29. 04. ---- Mo 29. 05. ---- Pfingstmontag 
So 30. 04. ---- Di 30. 05. Dr. Midani 

Juni 

 Mi 31. 05. Dr. Leitner   

Do 01. 06. Dr. Bellinghausen Sa 17. 06. ---- 
Fr 02. 06. Dr. Bellinghausen So 18. 06. ---- 
Sa 03. 06. ---- Mo 19. 06. Dr. Antwi 
So 04. 06. ---- Di 20. 06. Dr. Midani 
Mo 05. 06. Dr. Antwi Mi 21. 06. Dr. Midani 
Di 06. 06. Dr. Midani Do 22. 06. Dr. Bellinghausen   
Mi 07. 06. Dr. Leitner  Fr 23. 06. Dr. Bellinghausen   
Do 08. 06. ---- Fronleichnam Sa 24. 06. ---- 

     Fr          09. 06. Dr. Leitner  So 25. 06. ---- 
     Sa          10. 06. ---- Mo 26. 06. Dr. Antwi 
     So         11. 06. ---- Di 27. 06. Dr. Midani 
     Mo         12. 06. Dr. Antwi Mi 28. 06. Dr. Leitner 
     Di         13. 06. Dr. Midani Do 29. 06. Dr. Bellinghausen   
     Mi         14. 06. Dr. Leitner  Fr 30. 06. Dr. Midani 
     Do         15. 06. Dr. Bellinghausen    
     Fr         16. 06. Dr. Antwi  

 
   

Dr. Midani - St. Pantaleon   Tel. 06277 / 6450 
       Dr. Antwi - Kirchberg / St. Pantaleon  Tel. 0681 / 20451723 
       Dr. Leitner - Ostermiething  Tel. 06278 / 21026 

 Dr. Bellinghausen - Tarsdorf  Tel. 06278 / 71137  
 

An Sonntagen, Feiertagen und nachts (ab 19:00 Uhr) wenden Sie sich an den HausÄrztlichenNotDienst – HÄND Tel: 141 

 


